
MASCHINENBRUCH - Maschinen und Anlagen unter Tag - MB56-03

Beschädigungen an den Maschinen untertags, welche durch schlagende Wetter, Wasser- oder
Schwemmsandeinbrüche sowie durch Schacht- und Stolleneinbrüche, ferner durch Verbrüche
aller Art in bergmännisch hergestellten Hohlräumen entstehen, werden nicht ersetzt.
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